
Vorstellung der neuen Leitung des Kreismedienzentrums

I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Der Landrat

Beratungsunterlage 2024/161
Amt für Schulen und Bildung
Dolle, Martina
07161 202 - 3200
m.dolle@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Verwaltungsausschuss 24.10.2024 öffentlich Kenntnisnahme

Der Verwaltungsausschuss nimmt die Vorstellung von Herrn Stefan Raaf als neue
Leitung des Kreismedienzentrums zur Kenntnis.

Das Medienzentrengesetz spielt die zentrale Rolle in der Organisation und
Verwaltung der Kreismedienzentren im Zusammenwirken mit dem
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Es legt fest, welche rechtlichen,
sachlichen und organisatorischen Aufgaben die Leitung hat. Die Ausschreibung
erfolgte durch das Landesmedienzentrum in der Fachzeitschrift Kultus und
Unterricht im Juni 2024. Der Landkreis Göppingen veröffentlichte im Nachgang, in
Absprache mit dem Landesmedienzentrum, die Ausschreibung über seine
Plattformen (z.B. die Homepage des Landkreises).
Die Stadt- und Landkreise als Träger der Medienzentren bestellen im Einvernehmen
mit dem Regierungspräsidium nach Anhörung des Landesmedienzentrums die
Leitung des Medienzentrums für höchstens sechs Jahre (siehe § 12 Medien-
zentrengesetz).

Ein wesentlicher Unterschied zu einer Schulleitung ist es, dass die Leitung des
Kreismedienzentrums (KMZ) nicht vom Staatlichen Schulamt bestellt wird. Die
Leitung wird in der Regel als Lehrkraft vom Regierungspräsidium Stuttgart anteilig
freigestellt für die Tätigkeit als Leitung des KMZ. Die Bestellung erfolgt zudem nach
Anhörung durch das Landesmedienzentrum, den Landkreis Göppingen und das
Regierungspräsidium Stuttgart, was die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Institutionen unterstreicht.
Ein Verfahren analog zu einer Schulleitungsbesetzung ist nicht vorgesehen und
erfolgt aufgrund der besonderen Rechtslage nicht.

Die Stelle war seit April 2024 unbesetzt. Die Stelle konnte nach dem komplexen
Besetzungsverfahren zum 15.10.2024 mit Herrn Stefan Raaf wiederbesetzt werden.

Zu den wesentlichen Aufgaben der Stelle gehören u.a.:
- Leitung, Organisation und Verwaltung des Kreismedienzentrums,
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III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

-

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

einschließlich Budgetverantwortung, Führen eines Teams von 14
Mitarbeitenden

- Innovationsarbeit und Weiterentwicklung des Kreismedienzentrums
- Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und

Workshops
- Zusammenarbeit mit Schulen, Schulleitungen und Schulträgern, der

Schulverwaltung und dem Landratsamt sowie dem
Medienzentrenverbund

- Information und Beratung der Schulen zur Medienentwicklungsplanung
(u.a. Medienausstattung, Medienbeschaffung und Medieneinsatz im
Unterricht)

- Unterstützung aktiver Medienarbeit über die gesamte Bildungskette
- Zusammenarbeit mit den Medienvereinen im Kreismedienzentrum

Der Stelleninhaber wird sich in der Sitzung persönlich vorstellen.

-

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine
Übereinstimmung

1 2 3 4 5

Zukunft der Jugend
Zukunft von Schule und Beruf

Außenwirkung
Kundenorientierung


